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Präambel

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 76 Abs. 2 Nr.1 des Hochschulgesetzes 

in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S.17), BS 223-41, hat nach Genehmigung des Ministe-

riums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 09.Oktober 2017, Az.: 15423 Tgb.-Nr 

1982/17 der Senat der Hochschule am 31. Januar 2018 die folgende Teilgrundordnung 

über das Qualitätssicherungssystem der Hochschule beschlossen. Sie wird hiermit bekannt 

gemacht.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegende Ordnung gilt für alle Fachbereiche und Studiengänge der Cusanus 

Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Sie bezieht sich auf Lehre und Forschung. Sie 

gilt ebenso für die Hochschulverwaltung, sofern diese in Zusammenhang mit der Durch-

führung des Studiums bzw. des Studienverlaufs und der Lehre sowie der Forschung 

steht.

(2) Fachspezifische Ergänzungen für die Ausgestaltung der jeweiligen Evaluationsverfahren 

über die Regelungen dieser Ordnung hinaus sind möglich und können nach Zustimmung 

durch das Präsidium vorgenommen werden.

§ 2 Ziele und Gegenstände der Qualitätssicherung

(1) Ziel der Qualitätssicherung ist eine dauerhafte und auf Nachhaltigkeit angelegte konti-

nuierliche Verbesserung und Sicherung der Qualität von Lehre und Forschung.

(2) Die Evaluationsergebnisse finden Eingang in die Entwicklungsplanung der Hochschu-

le. Sie dienen dazu das Leitbild der Hochschule in ihren einzelnen Funktionsbereichen 

umzusetzen und das Potenzial der Studiengänge, der Fachbereiche und der Hochschule 

kontinuierlich zu entwickeln. Sie werden dazu vom zuständigen Vizepräsidenten im Se-

nat in geeigneter Form in den Senat eingebracht.

(3) Gegenstand der vorliegenden Ordnung im Bereich Studium und Lehre sind die grundle-

genden Bestimmungen des Qualitätssicherungssystems der Cusanus Hochschule gemäß 

§ 5 HochSchG. Sie regelt darüber hinaus die Grundsätze zum Qualitätsmanagement 

und zur –entwicklung von Studium (incl. der Übergänge in die Hochschule und aus der 

Hochschule heraus), Lehre, Weiterbildung und Forschung, der Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses sowie von Verwaltung und zentralen Einrichtungen. Gender 

mainstreaming und Frauenförderung sind Bestandteile des Qualitätssicherungssystems.

(4) Schwerpunkte der kontinuierlichen Verbesserung sind vor allem: Studiengangsmanage-
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ment (mit Entwicklung der Studieninhalte und Überprüfung auf wissenschaftliche Qua-

lität), Studierendenmanagement (mit Studierendengewinnung Studierendenberatung, 

Absolventenbetreuung incl. Berufsfeldorientierung und Zulassungsverfahren) sowie Be-

rufungsmanagement, Prüfungsmanagement und Hochschuldidaktische Weiterbildung. 

Diese Schwerpunkte dienen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Inhalte von 

Forschung und Lehre im Hinblick auf gegenwärtige und künftige Veränderungen der 

Anforderungen an Hochschulbildung aus Wissenschaft, Kunst und beruflicher Praxis.

(5) Die Ergebnisse werden in geeigneter Form hochschulöffentlich bekannt gemacht.

(6) Alle Ziele und Ergebnisse berücksichtigen Gender mainstreaming und Frauenförderung 

gemäß HochSchG und Grundordnung des Senats. Die Erhöhung des Anteils qualifizier-

ter Frauen in Bereichen, in denen Unterrepräsentanz herrscht, gilt für alle Bereiche des 

Qualitätssystems.

§ 3 Zuständigkeiten

(1) Das Präsidium trägt die Gesamtverantwortung für die regelmäßige Durchführung der 

Evaluationsmaßnahmen. Das Präsidium bestimmt einen Vizepräsidenten/eine Vizeprä-

sidentin als Evaluationsbeauftragte(n), der/die die Durchführung der unter  § 4 Abs. 2 

genannten Evaluationen verantwortet und veranlasst und die unter § 4 Abs. 1 genann-

ten Evaluationen begleitet und bei Bedarf berät.

(2) Die Institutsleiter / Institutsleiterinnen führen die unter § 4 Abs. 1 genannten Evalua-

tionen nach Rücksprache mit dem/der für Evaluationen zuständigen Vizepräsidenten / 

Vizepräsidentin eigenständig durch.

(3) Alle Angehörigen und Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, im Rahmen des 

Hochschulgesetzes und dieser Ordnung am Qualitätsmanagementsystem der Hochschu-

le mitzuwirken.

(4) Der Beirat der Hochschule (§15 der Grundordnung) führt die unter § 4 Abs. 3 genannten 

Evaluationen nach Rücksprache mit dem / der für Evaluation zuständigen Vizepräsiden-

ten / Vizepräsidentin eigenständig durch. Die Hochschulleitung kann weitere externe 

Evaluationen vergeben.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung 

wird entsprechend § 5 Abs.3 HochschG in Bezug auf die Erfüllung des Gleichstellungs-

auftrags an der Bewertung der Ergebnisse der Qualitätssicherung beteiligt.

§ 4 Evaluationsverfahren 

(1) An der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung werden im Verantwortungsbe-

reich des / der jeweiligen Institutsleiters / Institutsleiterin folgende Evaluationsverfah-
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ren regelmäßig angewendet:

• Studentische Lehrevaluationen gemäß §  5.

• Studentische Reflexionsgespräche gemäß § 6

(2) An der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung werden im Verantwortungsbe-

reich des Präsidiums folgende Evaluationsverfahren regelmäßig angewendet:

• Absolventenbefragungen gemäß § 7,

• Befragungen der Lehrenden gemäß § 8,

• Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hochschulverwaltung ge-

mäß § 9 und

• Befragungen von Kooperationspartnern gemäß § 10.

(3) An der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung werden im Verantwortungsbe-

reich des Beirats folgende Evaluationsverfahren regelmäßig angewendet:

• Externe Evaluation gemäß § 11.

§ 5 Studentische Lehrevaluationen 

(1) Die Evaluationen von Lehrveranstaltungen durch Studierende dienen der Sicherung 

und Verbesserung der Qualität von einzelnen Lehrveranstaltungen, der Module als 

auch des gesamten Studienangebots der Hochschule. Sie dienen weiter der Qualitäts-

verbesserung in den Bereichen Übergang von der Schule in die Hochschule und von der 

Hochschule in den Beruf sowie der Beratung im Studium. Die Evaluationen des Studiums 

verfolgen primär das Ziel, der ständigen Verbesserung der Studierbarkeit der Studien-

programme, incl. einer Überprüfung von Prüfungsumfang und Studiengangszielen.

(2) Die Studierenden werden an der Bewertung der Lehrevaluationen beteiligt. Verant-

wortlich für Form und Durchführung sind die Studiengangsleiter / Studiengangsleiterin-

nen.

§ 6 Studentische Reflexionsgespräche 

(1) Zu den Reflexionsgesprächen treffen sich Studierende und Institutsleiter / Instituts-

leiterinnen des jeweiligen Studiengangs bzw. Modulverantwortliche der jeweiligen 

Module, um sich über die inhaltliche und organisatorische Gestaltung des Studiengangs 

auszutauschen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.

(2) Die Ergebnisse der Reflexionsgespräche werden protokolliert und werden bei der Quali-

tätsentwicklung des Studiengangs berücksichtigt.

(3) Die Reflexionsgespräche finden regelmäßig mindestens einmal im Semester statt. Ver-

antwortlich für die Durchführung sind die Institutsleiter / Institutsleiterinnen.
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§ 7 Absolventenbefragungen 

(1) Die Befragung der Absolventen / Absolventinnen dient der langfristigen Sicherstellung 

des Studienerfolgs auch über die Zeit an der Hochschule hinaus. In ihr wird insbesonde-

re erfasst:

• die Zufriedenheit der Absolventen / Absolventinnen mit den Inhalten und den inner-

halb ihres Studiums erworbenen Fähigkeiten,

• die Zufriedenheit der Absolventen / Absolventinnen mit dem Aufbau und der Organi-

sation ihres Studiums und

• die Relevanz der im Studium erworbenen Fähigkeiten und des Wissens für eine an-

schließende berufliche Praxis, ggf. die Aufnahme weiterführender Studiengänge 

sowie für gesellschaftliches Engagement.

(2) Die Absolventenbefragungen finden regelmäßig statt. Verantwortlich für die Durchfüh-

rung ist der / die für Evaluation zuständige Vizepräsident / Vizepräsidentin.

§ 8 Befragungen der Lehrenden und der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

(1) In den Befragungen der Lehrenden wird evaluiert, inwieweit Präsidium, Institutsleiter / 

Institutsleiterinnen, Studiengangsleiter / Studiengangsleiterinnen und die Mitarbeiter /

Mitarbeiterinnen der Hochschulverwaltung die Lehrenden bei der Erfüllung ihrer Kern-

aufgaben unterstützen.

(2) Es wird aufgenommen, welche Verbesserungen die Lehrenden für einen reibungslosen 

Ablauf der Lehre und Forschung vorschlagen. Auf diese Weise wird eine Schwerpunktbil-

dung und Differenzierung in der Forschung gewährleistet sowie die Grundlage für eine 

leistungsorientierte Forschungsförderung gelegt.

(3) Es wird die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses evaluiert. Zu den Kriterien 

gehören klare Organisationsstruktur, effiziente Geschäftsprozesse und kontinuierliche 

Personalentwicklung incl. didaktischer Weiterbildung.

(4) Die Lehrenden werden regelmäßig befragt. Verantwortlich für die Durchführung ist der 

/ die für Evaluation zuständige Vizepräsident / Vizepräsidentin.

§ 9 Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hochschulverwal-
tung

(1) Die Befragungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulverwaltung, die in 

Zusammenhang mit der Durchführung des Studiums bzw. des Studienverlaufs und der 

Lehre stehen, dienen der Sicherung und Verbesserung der Qualität der gesamten Stu-

dienorganisation (klare Organisationsstruktur und Geschäftsverteilungsplan, effiziente 
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Geschäftsprozesse und kontinuierliche Personalentwicklung). Hierzu zählen insbesonde-

re:

• Beratung und Betreuung von Studierenden

• Studien- und Prüfungsorganisation

• Informationsangebote für Studierende

• Übergang Schule – Studium

• Übergang Studium – Beruf

(2) Die Hochschulverwaltung wird regelmäßig befragt. Verantwortlich für die Durchfüh-

rung ist der / die für Evaluation zuständige Vizepräsident / Vizepräsidentin.

§ 10 Befrgungen von Kooperationspartnern 

(1) Die Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung führt regelmäßig Befragungen bei 

ihren Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Gesellschaft durch. Sie verfolgen das 

Ziel, Rückschlüsse über die für die Arbeitswelt sowie die gesellschaftliche Teilhabe re-

levanten Fähigkeiten und das Wissen der Studierenden, Praktikanten / Praktikantinnen 

und Absolventen / Absolventinnen zu ziehen und Verbesserungsbedarf zu identifizieren.

(2) Die Kooperationspartner werden regelmäßig befragt. Verantwortlich für die Durchfüh-

rung ist der / die für Evaluation zuständige Vizepräsident / Vizepräsidentin.

§ 11 Externe Evaluationen

(1) Die externen Evaluationen ergänzen die internen Evaluationen durch eine Begutach-

tung aus der Sicht unbefangener Dritter (Peer-Review). Sie erfolgen in der Regel im 

Zuge der Akkreditierung oder Reakkreditierung der Studiengänge sowie zur Verbesse-

rung des Berufungsmanagements.

(2) Darüber hinaus übernimmt der Beirat der Hochschule (vgl. §15 der Grundordnung) re-

gelmäßig die Aufgabe der externen Evaluation.

(3) Zum Zwecke der externen Evaluationen kann der Beirat bei Bedarf in Rücksprache mit 

dem Präsidium weitere Gutachter / Gutachterinnen bestellen.

§ 12 Maßnahmen und Zielvereinbarungen

(1) Die Evaluationsergebnisse werden an die befragten Gruppen kommuniziert und finden 

Eingang in den Prozess der Qualitätsentwicklung.

(2) Die jeweiligen Ergebnisse werden regelmäßig in einem Bericht zusammengefasst und 

hochschulintern veröffentlicht. Turnus und Form der Befragung sowie der Veröffentli-

chung der Ergebnisse obliegen dem Präsidium.

(3) Auf Grundlage der Qualitätssicherungsberichte und ggf. Stellungnahmen zu diesen Be-



Qualitätssicherungsordnung der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung

Ordnungen

richten können Zielvereinbarungen zwischen den Institutsleitern / Institutsleiterinnen 

bzw. Studiengangsleitern / Studiengangsleiterinnen und dem Präsidium über Maßnah-

men zur Verbesserung der Lehre geschlossen werden.

(4) Das Präsidium überprüft die Umsetzung der Zielvereinbarungen und bewertet den Er-

folg der Maßnahmen.

§ 13 Datenschutz 

(1) Personenbezogene Daten von Mitgliedern und Angehörigen der Cusanus Hochschule 

für Gesellschaftsgestaltung (gegenwärtige und ehemalige) dürfen nur erhoben, verar-

beitet und genutzt werden, soweit dies zur Durchführung der Evaluierung unerlässlich 

ist. In diesem Fall ist der Umfang auf das für die Aufgabenerfüllung notwendige Maß 

zu beschränken und zu gewährleisten, dass die Daten nicht zu anderen Zwecken als zur 

Durchführung der entsprechenden Erhebungen eingesetzt und nicht außerhalb des mit 

der Durchführung der Evaluierung befassten Personenkreises zugänglich werden. In 

Konfliktfällen entscheidet das Präsidium nach Stellungnahme des / der betrieblichen 

vom Präsidium benannten Datenschutzbeauftragten.

(2) Personenbezogene Daten sind so frühzeitig zu anonymisieren, wie es der Evaluierungs-

zweck zulässt. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Evaluierung 

erhoben worden sind, erfolgt getrennt von anderen Verfahren.

(3) Das Präsidium gibt Betroffenen auf Antrag Auskunft über die zu ihrer Person gespei-

cherten Daten. Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, soweit ihre Kenntnis zu 

der mit der Evaluierung erfolgten Aufgabenstellung nicht mehr erforderlich ist, spätes-

tens jedoch nach zehn Jahren.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Teilgrundordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulinternen Veröffentlichung und 

Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule vom 31.01.2018 und ge-

nehmigt durch das zuständige Ministerium mit Schreiben vom 09. Oktober 2017, Az.: 15423 

Tgb.-Nr 1982/17.

Bernkastel-Kues, den 31.01.2018   Prof. Dr. Silja Graupe

       Präsidentin


